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Grenzausgleich und EG-Agrarmarkt 

Ein Beitrag zur Kontroverse um die Wirkung des Grenzausgleichs 

Dipl.-Ing. agr. H. - J. Block, Göttingen*) 

Einleitung 

Nachdem der Grenzausgleich seit Mai 1971 zu einem 
festen Bestandteil des gemeinsamen Agrarmarktes gewor- 
den ist, ist eine Reihe von - z.T. sehr kontroversen - Dis- 
kussionsbeiträgen über seine Wirkungen veröffentlich wor- 
den1 * ). Zumeist handelt es sich dabei um Abhandlungen 
wirtschaftstheoretischen Charakters, in denen die Wirkun- 
gen des Grenzausgleichs (GAG) aus einer Reihe von An- 
nahmen bezüglich Erzeugerpreis- und Betriebsmittelpreis- 
entwicklung, allgemeinen Inflationsraten sowie Änderung 
der Währungsparität deduziert werden. Dabei steht die 
Frage nach der Vereinbarkeit dieser Maßnahme mit den 
einkommenspolitischen oder integrationspolitischen Zie- 
len der EG-Agrarpolitik im Vordergrund. Ziel dieses Bei- 
trages ist es hingegen, aufzuzeigen, wie sich eine Aufwer- 
tung der nationalen Währung und ein GAG auf die Ein- 
kommen der Landwirte in diesem Lande auswirken (Ein- 
fluß auf einkommenspolitische Zielsetzung der nationalen 
Agrarpolitik) und wieweit die Wettbewerbsstellung dieser 
Landwirtschaft gegenüber den Landwirtschaften der Part- 
nerländer von diesen Maßnahmen berührt wird (handels- 
politische bzw. integrationspolitische Zielsetzung der EG- 
Agrarpolitik). 

Gemäß dieser Aufgabenteilung ist der Aufsatz wie folgt 
aufgebaut: 

- Im ersten Abschnitt wird das Instrument des GAG 
kurz beschrieben. 

- Danach erfolgt eine knappe Darstellung der (nationa- 
len und gemeinsamen) agrarpolitischen Ziele, die durch 
Paritätsänderung und GAG berührt werden. 

- Im folgenden Kapitel werden die Auswirkungen des 
GAG diskutiert. Dazu wird ein theoretisches Modell 
aufgestellt, das Aussagen erlaubt über die Beeinflussung 

*) Arbeit aus dem Institut für Agrarökonomie der Universität 
Göttingen. Diese Arbeit wurde angeregt und gefördert durch die 
Herren G. S c h m i t t und S. Tangermann. Für die kon- 
struktive Kritik sei ihnen und den anderen an der Diskussion be- 
teiligten Mitgliedern des Instituts hiermit herrlichst gedankt. - 
Dieser Aufsatz lehnt sich z.T. im Gedankengang an eine Studie an, 
die von Herrn Tangermann vorgelegt wurde. S. T a n g er- 
mann , Gemeinsame Agrarpreispolitik und nationale Wirtschafts- 
politik in der EWG. Theoretische Analyse der Funktionsbedingun- 
gen gemeinsamer Marktordnungen bei Wechselkursänderungen und 
empirische Untersuchung der Entwicklung in der Bundesrepublik 
Deutschland und Frankreich. Vervielfältigtes Manuskript, Göttin- 
gen 1974. - Diese Studie wird demnächst veröffentlicht in der Rei- 
he „Schriften zur angewandten Wirtschaftsforschung“. 

1) Siehe dazu: H. R o d e m e r, Wechselkursänderungen und 
EWG-Agrarmarkt. Die Kontroverse um den Grenzausgleich, Kieler 
Diskussionsbeiträge, Nr. 33, Kiel 1974. - W. v. U r f f, Zur Funk- 
tion des Grenzausgleichs bei Wechselkursänderungen im System 
der EWG-Agrarmarktordnungen. „Agrarwirtschaft“, 23. Jg. (1974), 
H. 5, S. 161 f, sowie die dort aufgeführte Literatur. 

a) der landwirtschaftlichen Einkommen, 
b) der innergemeinschaftlichen Wettbewerbsposition 

der Landwirtschaft durch Paritätsänderungen und 
GAG. 

- Im anschließenden Kapitel werden die im o.g. Modell 
benutzten Annahmen bezüglich Inflationsratendiffe- 
renz und Paritätsänderung sowie Änderung der „land- 
wirtschaftlichen terms of trade“ (landw. terms)5 ) em- 
pirisch am Beispiel BRD und Frankreich für die Zeit 
ab 1969 überprüft. Daraufhin erfolgt eine Beurteilung 
des o.g. Modells. 

- Im fünften Kapitel wird dann ein Versuch untemom- 
mens die Veränderung der landwirtschaftlichen terms 
und der Einkommen der deutschen Landwirtschaft für 
den Fall der Aufgabe des GAG abzuschätzen. 

- Im letzten Kapitel werden die Schlußfolgerungen be- 
züglich der Beurteilung des GAG gezogen. Daran schlie- 
ßen sich einige Gedanken über die zukünftige Entwick- 
lung der EG-Agrarpreispolitik. 

Zum Instrument des GAG 

In der EG sind alle durch Marktordnungen geregelten 
Preise (Richtpreise, Schwellenpreise, Interventionspreise 
etc. - im folgenden „MO-Preise“ genannt) in Europäischen 
Rechnungseinheiten ausgedrückt3). Nach den Regeln des 
gemeinsamen Agrarmarktes bleibt der Wert der Rechnungs- 
einheit von einseitigen nationalen Paritätsänderungen un- 
berührt, d.h. eine Änderung der Währungsparität eines 
Mitgliedslandes bewirkt eine automatische Anpassung der 
MO-Preise (ausgedrückt in der nationalen Währung). Wer- 
tet ein Land seine Währung um x % auf, so sinken die 
MO-Preise um einen geringfügig kleineren Prozentsatz, da 
der Gegenwert der Rechnungseinheit in nationaler Wäh- 
rung sich um weniger als x % verringert4). Im Falle einer 
Abwertung gilt die gegenteilige Folgerung: Die MO-Prei- 
se, ausgedrückt in nationaler Währung, steigen um einen 
Prozentsatz, der geringfügig über dem Abwertungssatz 
liegt. 

Um die Landwirte vor plötzlichen Einkommensverlu- 
sten zu schützen (im Aufwertungsfall) bzw. die Verbrau- 
cher vor abrupten Preissteigerungen zu bewahren (im Ab- 
wertungsfalle), wurde ein System von Grenzausgleichsab- 

2) Unter landwirtschaftlichen terms (of trade) wird hier der 
Quotient aus Erzeugerpreisen und Betriebsmittelpreisen der Land- 
wirtschaft verstanden (Austauschverhältnis der Landwirtschaft). 

3) Der Wert der Rechnungseinheit entspricht einer bestimm- 
ten Menge Feingold, die zum Zeitpunkt der Festlegung dem Fein- 
goldgehalt des US-Dollar entsprach. Vgl. Verordnung (EWG) Nr. 
129/1962. (Verordnungen veröffentlicht im Amtsblatt der Euro- 
päischen Gemeinschaft, Brüssel). 

4) Vgl. dazu: W. v. U r f f, a.a.O„ S. 161. 
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gaben geschaffen5). Dieses GAG-System ist folgenderma- 
ßen gekennzeichnet6): 

1) Die GAG-Beträge berechnen sich aus der Differenz 
(in %) von Leitkurs (der im Block floatenden Währung) 
und dem im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik ver- 
wendeten Umrechnungskurs7), multipliziert mit dem 
Interventionspreis des Produktes8). 

2) Der GAG wird nur für MO-Produkte (bzw. für Produk- 
te, deren Preis sich nach den Preisen von MO-Produk- 
ten richtet) gewährt. Bei Verarbeitungsprodukten wird 
die Inzidenz des auf dem Rohprodukt liegenden GAG 
ausgeglichen. 

3) Der GAG wird in Aufwertungsländern auf Importe er- 
hoben und auf Exporte erstattet. Die umgekehrte Re- 
gelung erfolgt für den Warenverkehr von Abwertungs- 
lände m. 

Der GAG kompensiert damit für die wichtigsten Agrarpro- 
dukte den Effekt von Paritätsänderungen auf die Erzeuger- 
preise. 

Von Paritätsänderungen und GAG tangierte agrarpoliti- 
sche Ziele 

Insbesondere zwei in der Wirtschafts- und Agrarpohtik 
entwickelter Volkswirtschaften verfolgte Zielkomplexe 
werden durch-Paritätsänderungen und GAG tangiert: 

1. Erzielung eines hohen Wirtschaftswachstums durch op- 
timale Allokation der Ressourcen. Aufgrund unzurei- 
chender Faktormobilität ist die jährliche Abwande- 
rungsrate aus dem unterdurchschnittlich produktiven 
Agrarsektor begrenzt. 

2. Gewährung eines „paritätischen“ Einkommens für die 
in der Landwirtschaft Beschäftigten. Insbesondere die 
Preispoütik hat die Aufgabe, den Landwirten zu ermög- 
lichen, ein mit den übrigen Sektoren vergleichbares Ein- 
kommen zu erwirtschaften. 

Unter den Bedingungen eines anhaltenden Ungleichge- 
wichtes im Faktoreinsatz der Landwirtschaft stehen diese 
beiden Ziele im Konflikt miteinander. Die Preispolitik 
muß daher einen Kompromiß zwischen dem Allokations- 
und dem Einkommensziel suchen. In der Tolerierung ei- 
ner gewissen durchschnittlichen Einkommensdisparität 
zwischen Landwirtschaft und übrigen Bereichen und in 
der Beachtung gewisser Obergrenzen des Strukturwandels 
durch die nationale Agrarpolitik wird dieser Kompromiß 
deutlich. 

5) Der GAG wurde zuerst nach der DM-Aufwertung am 24. Ok- 
tober 1969 als zeitlich begrenzte Maßnahme bis zur Senkung der 
MO-Preise in DM am 1.1.1970 eingeführt. Das Floaten der hollän- 
dischen und deutschen Währungen macht ab 12.5.1971 die erneu- 
te Einführung eines Grenzausgleichssystems erforderlich. Durch 
die währungspolitische Entwicklung bedingt, ist der GAG seit- 
dem zu einem festen Bestandteil der gemeinsamen Agrarpolitik 
geworden. 

6) Die Durchführungsbestimmungen des GAG wurden mehr- 
fach geändert. Die folgende Darstellung stützt sich auf die letzte 
wichtige Änderung nach Bildung des Blockes gemeinsam floaten- 
der Währungen vom 30.4.1973. Vgl. dazu Verordnung (EWG) Nr. 
1112/1973 und 1463/1973. 

7) Bei den außerhalb des Blockes floatenden Währungen, die 
auch keinen Leitkurs festgesetzt haben, wird die Differenz von 
Agrarumrechnungskurs und einem repräsentativen Kassakurs zur 
Berechnung des GAG verwendet. Der Agrarumrechnungskurs ent- 
spricht der amtlichen (dem IWF gemeldeten) Parität, ausgedrückt 
in Sonderziehungsrechten. 

8) Differenzen zwischen Interventionspreisen und tatsächli- 
chen Marktpreisen werden bei der Berechnung des GAG nicht be- 
rücksichtigt. 

Zu diesen beiden nationalen agrarpolitischen Zielen 
tritt in der Europäischen Gemeinschaft die Forderung 
nach einer optimalen interregionalen Allokation der Res- 
sourcen eines Sektors. Als Voraussetzung hierfür wurde 
der gemeinsame Agrarmarkt mit einheitlichen Preisen ge- 
schaffen. Für den landwirtschaftlichen Sektor der BRD 
läuft das interregionale Allokationsziel mit den intersek- 
toralen konform und steht daher ebenfalls in Konflikt 
mit dem Einkommensziel. 

Wird das Ziel einer optimalen interregionalen Alloka- 
tion der in der Landwirtschaft beschäftigten Personen ver- 
folgt, so wird das Ziel der Gewährung eines paritätischen 
Einkommens verletzt (Parität im Vergleich mit Einkom- 
men in anderen Sektoren Beschäftigter der gleichen Re- 
gion). 

Wie noch zu zeigen ist, bewirkt eine Aufwertung im 
System der EG-Agrarpolitik eine reale Senkung der Ein- 
kommen der Landwirtschaft des aufwertenden Landes. 
Das bedeutet für den politischen Kompromiß von Ein- 
kommens- und Allokationsziel eine Verletzung des Ein- 
kommenszieles. Die weitgehende Kompensation dieses 
Einkommensverlustes durch Einführung eines GAG läßt 
sich so als Wiederherstellung des vor der Aufwertung po- 
litisch akzeptierten Kompromisses bezeichnen. Der GAG 
würde nur dann zu einer Überkompensation und damit 
zu einer Verschiebung des agrarpolitischen Kompromis- 
ses zum Einkommensziel führen, wenn die Aufwertung 
in den anderen Sektoren zu einem vergleichbaren Einkom- 
mensrückgang führen würde. Unterschiedliche Außenhan- 
delsabhängigkeit und insbesondere ein stärkerer Einfluß 
auf die Produktpreise aufgrund unterschiedlicher Markt- 
stellung haben bislang nicht zu vergleichbaren Einkom- 
mensverlusten der übrigen Sektoren als Folge einer Auf- 
wertung geführt. Damit verletzt der GAG das intrasekto- 
rale Allokationsziel der Agrar- und Wirtschaftspolitik 
nicht, sondern er stellt nur den politisch bestimmten Kom- 
promiß zwischen Allokationsziel und Einkommensziel wie- 
der her. 

Die Zielsetzung einer optimalen interregionalen Ar- 
beitsteilung innerhalb der EG wird durch eine Paritätsän- 
derung nicht verletzt, sondern gefördert. Entwickeln sich 
die Volkswirtschaften einer Gemeinschaft unterschiedlich 
(Produktivitätsentwicklung, Inflationsraten), so sind Pari- 
tätsänderungen eine notwendige Voraussetzung, um die 
optimale Faktorallokation zwischen den Ländern zu errei- 
chen. Der GAG hebt die Wirkungen einer Paritätsände- 
rung weitgehend auf und verletzt somit das interregiona- 
le Allokationsziel. 

Der Konflikt des Allokationszieles mit dem Einkom- 
mensziel wird besonders deutlich: Das Einkommensziel 
verlangt nach dem GAG, während das interregionale Allo- 
kationsziel eben durch diesen GAG verletzt wird. Die Ent- 
scheidung nach Einführung und nach Höhe des GAG setzt 
daher eine werturteilsabhängige Wichtung der beiden Zie- 
le voraus. So gesehen ist der Streit um den GAG lediglich 
eine Neuauflage der Grundsatzdiskussion um die Berechti- 
gung von Interventionen auf den Agrarmärkten. 

Die Auswirkung des GAG 

Wie bereits dargestellt, stehen im Mittelpunkt der Kon- 
troverse um den GAG die Auswirkungen auf die Einkom- 
menslage und die innergemeinschaftliche Wettbewerbsstel- 
lung der deutschen Landwirtschaft. Nachfolgend sollen 
einfache theoretische Überlegungen hierzu vorgenommen 
werden. 

2 
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Einkommenslage der deutschen Land- 
wirtschaft 

Die Beurteilung der Einkommensverluste der Landwirt- 
schaft durch eine Aufwertung macht Überlegungen darüber 
notwendig, wie sich die Agrareinkommen ohne diese Auf- 
wertung entwickelt hätten. Wird angenommen, daß ohne 
Aufwertung eine Anpassungsinflation erfolgen wurde, so 
ist ein Vergleich der realen Agrareinkommen nach der Auf- 
wertung mit dem Realeinkommen des Sektors in einer An- 
passungsinflation notwendig. Koester9) kommt in ei- 
ner theoretischen Analyse zu dem Schluß, daß die in der 
Inflation veränderte Einkommensverteilung, die unter- 
schiedlichen Sparquoten der Bevölkerung und die Abhän- 
gigkeit der marginalen Konsumneigung nach Agrarproduk- 
ten bewirken, daß die realen Agrareinkommen in der An- 
passungsinflation stärker sinken als im Falle der Aufwer- 
tung, insbesondere wenn die kurzfristig gezahlten Kom- 
pensationszahlungen nach einer Aufwertung mit berück- 
sichtigt werden. In diesem Modell wird angenommen, daß 
die nominalen Erzeugerpreise der Landwirtschaft in der 
Anpassungsinflation unverändert bleiben und insbesonde- 
re, daß die vorgenommene Aufwertung ihre Ursachen le- 
diglich in einer permanent aktiven Leistungsbilanz hat und 
dazu dient, eine ansonsten unvermeidliche Anpassungsin- 
flation abzuwehren. 

Läßt man eine dieser Annahmen fallen, so gilt natürlich 
die Schlußfolgerung nicht mehr. Einen Hinweis auf die 
Höhe der Anpassungsinflation kann die Entwicklung der 
Inflationsraten in den Partnerländern geben, die nicht auf- 
gewertet haben. Im nächsten Abschnitt soll dieser Frage 
empirisch nachgegangen werden. 

Keine eindeutige Antwort kann es hingegen geben auf 
die Frage nach der Höhe potentieller Agrarpreiserhöhun- 
gen in einer Anpassungsinflation. Geht man davon aus, 
daß die Agrarpolitik bestrebt ist, den Kompromiß zwi- 
schen Einkommens- und Allokationsziel in Form der To- 
lerierung einer bestimmten Einkommensdisparität auch 
in der Inflation zu wahren, so müssen Agrarpreiserhöhun- 
gen vorgenommen werden, um das Einkommensziel nicht 
zu gefährden. So gesehen ist die Argumentation von Koe- 
ster, nach der zum Einkommensvergleich nicht die Si- 
tuation vor und nach einer Aufwertung herangezogen wer- 
den darf, nicht zwingend. Im vorletzten Kapitel dieses Bei- 
trages wird ein Vergleich der Einkommen vor und nach 
einer Aufwertung durchgeführt, insbesondere um das Aus- 
maß der Verletzung des Zieles „paritätisches Einkommen“ 
deutlich zu machen10). 

Innergemeinschaftliche Wettbewerbs- 
stellung der deutschen Landwirtschaft 

In der Diskussion hierüber werden die Wirkungen von 
Aufwertungen und GAG i.d.R. anhand des nachfolgend 
beschriebenen Zwei-Länder-Modells abgeleitet11): 

9) U. Koester, Die Bedeutung von Zahlungsbilanzun- 
gleichgewichten und Wechselkursänderungen für die intersekto- 
rale Einkommensentwicklung. .Agrarwirtschaft“ Jg. 18 (1969), 
H. 10. 

10) Es sei nochmals daraufhingewiesen, daß die durchschnitt- 
liche Einkommensdisparität der Zeit vor der Aufwertung als von 
der Wirtschafts- und Agrarpolitik tolerierter Kompromiß zwi- 
schen Allokations- und Einkommensparitätsziel angesehen wird. 
Damit soll nicht ausgedriickt werden, daß diese Parität optimal 
oder gar gerecht ist. 

11) Vgl. dazu T. Heidhues und S. Tangermann, 
Der Einfluß von wirtschaftlichem Wachstum, Inflation und Wäh- 
rungspolitik auf die Landwirtschaft unter EWG-Bedingungen. 

1. Das Preisniveau im aufwertenden Land bleibt stabil 
(bzw. steigt weniger), während die Preise in dem zwei- 
ten Land stark steigen. 

2. Paritätsänderungen erfolgen nur in der Höhe des Unter- 
schieds in den Inflationsraten der beiden Länder. 

3. Die Erzeugerpreise der Landwirtschaft bleiben im in- 
flationierenden Land nominal konstant und werden 
im Aufwertungsland um den Aufwertungssatz gesenkt. 
Die Vorleistungspreise verlaufen in beiden Ländern 
parallel zur Entwicklung des gesamten Preisniveaus. 

4. Das Verhältnis von MOProdukten zu Nicht-MO-Produk- 
ten (NMO-Prod.) in der Produktion ist in beiden Län- 
dern gleich. 

5. Die Struktur der Vorleistungen und ihr Anteil an der 
Bruttoproduktion ist in beiden Ländern gleich. Bei un- 
terschiedlicher Zusammensetzung der Vorleistungen 
entwickeln sich die Vorleistungspreise parallel. 

Erfolgt unter diesen Annahmen eine Aufwertung, so 
verändern sich die landwirtschaftlichen terms real in bei- 
den Ländern im gleichen Ausmaß. Vom unterschiedlichen 
zeitlichen Verlauf der Preisänderungen bei Anpassungsin- 
flation (kontinuierlich) und Aufwertung (abrupt) soll hier- 
bei abgesehen werden. Erhebt das aufwertende Land jetzt 
einen GAG und verhindert damit einen Rückgang der 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreise, so müssen sich die 
landwirtschaftlichen terms in beiden Ländern unterschied- 
üch entwickeln. Der GAG ist dann als wettbewerbswidrig 
zu bezeichen1 2). 

Heidhues und T angermann13) haben bereits 
1972 auf diese Zusammenhänge hingewiesen und kamen 
bei Betrachtung des damals vorliegenden Datenmaterials 
zu dem Schluß, daß die tatsächlichen Bedingungen von 
diesen Annahmen erheblich abwichen und daher automa- 
tisch Preiskorrekturen ohne GAG zu Überkompensationen 
fuhren würden. Rodemer14) überprüft in seinem Bei- 
trag die zur Rechtfertigung des GAG vorgetragenen Argu- 
mente und kommt zu folgendem Urteil: „So verschlech- 
tert zwar eine Aufwertung die Wettbewerbsposition hei- 
mischer Anbieter - und damit auch der Landwirtschaft -, 
aber sofern sie richtig dosiert ist, nur in dem Ausmaß, wie 
sie die Wettbewerbsposition der heimischen Wirtschaft in- 
folge geringerer Inflationsraten als im Ausland zuvor ver- 
bessert hat“15 ). Und weiter, (langfristig) „ zeigt es (sich, 
d. Verf.), daß im Vergleich zur alternativen Anpassungs- 
inflation eine Aufwertung im Trend die landwirtschaftli- 
chen Terms of Trade nicht nachteilig beeinflußt“1 6). 

„Agrarwirtschaft“, Jg. 21 (1972), H. 6.-v. U r f f hat dieses Mo- 
dell in mathematischer Form dargestellt und der Realität durch 
Variationen einiger Bedingungen angepaßt. Auch die Ausführun- 
gen von Rodemer stützen sich auf dieses Modell, obwohl er 
es explizit nicht formuliert. 

12) Wettbewerbsneutralität wird hier bezogen auf die Produk- 
tionsbedingungen landwirtschaftlicher Unternehmen in der Ge- 
meinschaft. (Nicht auf die Produktionsbedingungen der Landwirt- 
schaft im Vergleich zu anderen Sektoren der Volkswirtschaft.) 
Eine Maßnahme soll als wettbewerbsneutral bezeichnet werden, 
wenn sie die landwirtschaftlichen terms in der Gemeinschaft 
nicht verändert. 

13) T. Heidhues und S. Tangermann, a.a.O. 

14) H. Rodemer, a.a.O. 

15) Ebenda, S. 9. 

16) Ebenda, S. 16. 
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Rodemers Argumentation bleibt dabei vornehmlich 
theoretisch, er läßt insbesondere die Frage ungeprüft, ob 
die Aufwertung „richtig dosiert “ war. Ebenfalls nicht 
überprüft sind seine impliziten Annahmen bezüglich 

1. Höhe der Aufwertung ist gleich langfristiger Inflations- 
differenz, 

2. Entwicklung der landwirtschaftlichen terms im Auf- 
wertungsland mit GAG zugunsten der Landwirtschaft. 

R o d e m e r schließt aus dem Rückgang der jährlichen 
Abnahmerate der Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe 
in der BRD im Jahre 1972 und der vergleichsweise günsti- 
gen Einkommensentwicklung gemessen in den ’’double 
factoral terms of trade“ auf die Richtigkeit seiner Annah- 
men und kommt so zum Schluß, daß der GAG „künstlich 
die internationale Wettbewerbsfähigkeit und die relative 
Einkommensposition der Landwirte in Aufwertungslän- 
dern“ verbessert1 7). 

Die tatsächliche Entwicklung des Preisniveaus und der 
landwirtschaftlichen terms in Frankreich und der Bundes- 
republik 

Die empirische Analyse der Preisentwicklung beschränkt 
sich auf diese beiden Länder, da im Mittelpunkt der Be- 
trachtung die Landwirtschaft der Bundesrepublik steht 
und Frankreich als bedeutendster Handelspartner der BRD 
beispielhaft für das gesamte Ausland angesehen wird. Der 
betrachtete Zeitraum erstreckt sich von 1969 bis Frühjahr 
1974. Der Zeitpunkt 1969 wird gewählt, weil in diesem 
Jahr die Vereinheitlichung der Agrarpreise beendet war. 

Der Verlauf des Preisindex für die Le- 
benshaltung zeigt die höheren Inflationsraten in 
Frankreich an. Allerdings sind die Differenzen nicht so 
groß, wie oft angenommen wird. Betrachtet man die Da- 
ten des Monats März 1974, so war die Inflation in Frank- 
reich seit 1969 um ca. 10,1 Indexpunkte höher als in 
Deutschland. Die Zunahme des Außenwertes der DM ge- 
genüber dem französischen Franc beträgt aber 24,5 %1 8). 

In Übersicht 1 sind für die wichtigsten Handelspartner 
der BRD die Preisindizes der Lebenshaltung aufgetragen1 9). 

Deutlich sichtbar sind die Differenzen zwischen der Ver- 
änderung des Außenwertes der DM und dem Unterschied 
in den Inflationsraten. Während die Inflationsrate bei den 
Handelspartnern Ende 1974 im Vergleich zu 1969 ledig- 
lich um 5,7 Indexpunkte höher war als in der BRD (ge- 
messen am gewogenen Gesamtindex), verbesserte sich der 
Außenwert der DM in dieser Zeit (nach DM-Aufwertung 
1969 und vor Franc-Abwertung im Januar 1974) um 
durchschnittlich 17 %. 

In der Diskussion um den GAG wird zumeist implizit 
die Auffassung vertreten, daß langfristig die Paritätsände- 
rungen die Unterschiede in den Preisentwicklungen der 
Handelspartner ausgleichen. Diese Aussage beruht auf der 
Theorie der Kaufkraftparität von Gustav 
C a s s e 1, die besagt, daß zwischen der Veränderung der 
Kaufkraftparitäten (Preisniveau in Land A im Verhältnis 
zum Preisniveau in Land B) und der Veränderung der 
Wechselkurse im Zeitablauf ein direkter Zusammenhang 
gegeben ist20). Wie die empirische Analyse für die Ent- 
wicklung des Wechselkurses der DM seit der DM-Aufwer- 
tung vom Herbst 1969 zeigt, ist diese Theorie zumindest 
mittelfristig nicht in der Lage, die Veränderung des Wech- 

17) Ebenda, S. 0. 

18) Vergleich Dezember 1969, d.h. nach Franc-Abwertung 
und DM-Aufwertung im Herbst 1969 mit März 1974. Quelle: 
Deutsche Bundesbank, Auszüge aus Presseartikeln, Nr. 19. Frank- 
furt 1974. 

19) Die aufgeführten Länder hatten in der Periode 1969-1971 
einen Anteil von 71,1% am deutschen Außenhandel (Importe und 
Exporte zusammengefaßt). Quelle: Deutsche Bundesbank, Mo- 
natsbericht September 1973. Frankfurt. 

20) Die allgemeine Theorie der Kaufkraftparität ist weiterent- 
wickelt worden, indem einschränkende Bedingungen wie Berück- 
sichtigung nur der Preise international gehandelter Güter, keine 
administrativen Eingriffe in den Wechselkurs, kein bedeutender 
Kapitaltransfer, Nichtvorhandensein spekulativer Erwartungen 
etc. eingefiihrt wurden, um die qualitative Aussagefähigkeit der 
Theorie zu verbessern. Vgl. dazu: F. W. Meyer, Artikel Kauf- 
kraftparität. In: Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, Bd. S, 
Stuttgart, Tübingen, Göttingen, 1956, S. 589 f. 

Übersicht 1: Entwicklung der Lebenshaltungskosten und der Währungsparität in den wichtigsten 
Handelspartnerländem der BRD seit 1969 (1970 = 100) 

Land 

BRD 

Belgien/Lux. 
Frankreich 
Italien 
Niederlande 
Dänemark 
England 
Norwegen 
Schweden 
Österreich 
Schweiz 
USA 

Gewogener 
Index 

Gewich- 
tung 

1969 1970 1971 1972 1973 

12,5 
18,1 
13,1 
16,0 

2.7 
5.8 
2,0 
4,6 
4.8 
6,5 

13,9 

100 

97.3 

96.3 
95,0 
95.3 
95,8 
94,0 
94,0 
90.3 
93.5 
95,8 
96.6 
94.4 

95,1 

Dez. 
1973 

100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

105,3 111,1 118,8 122,9 

104.3 
105.5 
104.8 
107.6 
105.8 
109.4 
106,2 
107.4 
104.7 
106,6 
104,3 

105.8 

110,0 
112,0 
110,8 
116,2 
112,8 
117.2 
113,9 
113,9 
111.3 
113.7 
107.7 

112,2 

117.7 
120,2 
122.8 
125.7 
123.3 
128,0 
122.4 
121.5 
119.7 
123.6 
114.4 

120.5 

121,9 
125.3 
129.4 
130.1 
131.2 
134.2 
126.2 
126,0 
124.3 
131,6 
119,1 

126.4 

Kumulierte DM-Auf- 
wertung gegen Lan- 
deswährung 
(Vergleich 27.10.69 
und 4.1.74) 

+ 10,7 
+ 14,6 
+ 30,8 
+ 4,4 
+ 13,6 
+ 38,8 
+ 8,1 
+ 19,6 
+ 3,1 
+ 0,3 
+ 32,1 

+ 17,0 

Quelle n:aStatistischer Monatsbericht, BML versch. Jg. und Deutsche Bundesbank, Auszüge aus Presseartikein. Nr. 2, 1974. 
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BLOCK: GRENZAUSGLEICH UND EG-AGRARMARKT 

selkurses zu erklären. Die Veränderung des Außenwertes 
der DM in dieser Zeit ist beträchtlich größer als die beob- 
achtbaren Differenzen in der Preisentwicklung2 1) . 

Als Ursache hierfür werden folgende Faktoren angesehen: 

1. Die Länge des betrachteten Zeitraumes ist nicht aus- 
reichend. Für mittelfristige Aussagen ist die Kaufkraft- 
paritätstheorie wenig aussagekräftig. 

2. Neben den außenhandeis- und preisbestimmenden Fak- 
toren, wie sie die Kaufkraftparitätstheorie berücksich- 

21) Für eine eingehende Überprüfung der Gültigkeit der Theo- 
rie der Kaufkraftparität sollte der (hier nicht zur Verfügung ste- 
hende) Index der Preise international gehandelter Güter benutzt 
werden. - Tangermann kommt nach einer Analyse der 
Preisniveauentwicklung in der BRD und bei den wichtigsten Part- 
nerländern für den Zeitraum 1950-1971 zu folgendem Ergebnis: 
„Die DM-Aufwertung um 5 v. H. im Jahr 1961 überschreitet die 
von 1950 bis zu diesem Jahr „angesammelte“ Preisniveaudiver- 
genz zwischen Deutschland und seinen Außenhandelspartnem in 
Höhe von 1,7 v.H. beträchtlich; die Aufwertung von 1969 um 
9,3 v.H. liegt außerordentlich dicht bei der seit der letzten Pari- 
tätsänderung erreichten Preisniveaudivergenz von 9,4 v. H.; die 
bis Ende 1971 erfolgte Aufwertung gegenüber dem Dollar um 
13,6. v. H. (im Vergleich zum Stand Ende 1969) liegt wieder er- 
heblich über der seit 1969 auszugleichenden Divergenz von 4,1 
v.H. “.Tangermann kommt zu dem Schluß, daß bei Be- 
rücksichtigung spekulativer Kapitaltransfers „... die Kaufkraft- 
paritären-Theorie . . . gut geeignet ist, einen wesentlichen Beitrag 
zur Erklärung der Wechselkursveränderungen zu leisten“. Die 
Kaufkraftparitätentheorie ist allerdings weniger geeignet, die Ent- 
wicklung der Austauschrelationen zwischen einzelnen Währungen 
zu erklären. Für Frankreich und die BRD zeigt sich für verschie- 
dene Zeiträume zwischen 1950 und 1970, „ . . . daß die Aufwer- 
tung der DM gegenüber dem Franc (bzw. die Abwertung des Franc 
gegenüber der DM) wesentlich höher gewesen ist, als es der Preis- 
niveaudivergenz zwischen beiden Ländern entsprochen hätte“. 
Siehe dazu S. Tangermann, a.a.O., S. 113 ff. 

tigt, haben die folgenden Faktoren einen nicht zu ver- 
nachlässigenden Einfluß auf die Wechselkurse22): 

— langfristiger Kapitaltransfer bestimmt u.a. durch Ka- 
pitalrendite und Sicherheit, 

— kurzfristiger Kapitaltransfer bestimmt u.a. durch 
Zinsniveau und Wechselkurserwartungen (Spekula- 
tion), 

— unterschiedlichen wirtschafts- und währungspoliti- 
schen Zielsetzungen. Währungspohtik kann u.a. als 
Instrument der Exportförderung oder Konjunktur- 
dämpfung eingesetzt werden. 

In Übersicht 2 wurden die für die Beurteilung der Wir- 
kungen von Paritätsänderungen und GAG wichtigsten 
Preisindizes der BRD und Frankreich aufgetragen. Die 
Zeitreihen beginnen im Jahre 1969, d.h. vor den Auswir- 
kungen der Paritätsänderungen im Herbst 1969. Die davor 
liegenden Jahre wurden nicht in die Betrachtung einbezo- 
gen, da in diesen Jahren die Vereinheitlichung der Agrar- 
preise in der EG vollzogen wurde. 

Die Entwicklung der Erzeugerpreise in der 
BRD zeigt den preissenkenden Effekt der DM-Aufwer- 
tung im Herbst 1969, der von den zykhsch bedingten 
Fluktuationen der Preise für Veredlungsprodukte und 
Kartoffeln noch verstärkt wird. Im Wj 71/72 steigen die 
Preise langsam wieder an und erreichen 1973 einen neuen 
Höhepunkt, verursacht insbesondere durch hohe Preise 
für tierische Veredelungsprodukte. Zyklische Schwankun- 

22) Vgl. dazu, F. M a c h 1 u p, Der Außenwert des Dollars. 
Zum Problem der Unterbewertung und Überbewertung einer 
Währung auf den Devisenmärkten. Kieler Vorträge, N.F. Nr. 79, 
Tübingen 1974. 

Übersicht 2: Entwicklung ausgewählter Preisindizes in der BRD und Frankreich 

Index 

Preisindex für die 
Lebenshaltung 

Erzeugerpreise 

landw. Prod. 

Einkaufspreise 

landw. Betriebsmittel 

Einkaufspreise 

landw. Betriebsmittel 
gewerbl. Herk.  

landw. terms 

Basis 
= 100 Land 1969 1970 1971 1972 1973 

letztverfügb. 
Daten 

1970 
1970 

D 
F 

96,4 
95,0 

100 
100 

105,3 
105,5 

111,1 
112,0 

118,8 
120,2 

Juni 74 

127,2 
135,8 

61/62- 
62/63 

1963 

D 

F 

106,5 

113,8 

102,2 

120,5 

99,5 

125,8 

112,8 

142,2 

122,5 

156,4 

Juli 74 

111,1 
März 74 

156,0 

1962/63 

1963 

D 

F 

103.6 

112.6 

108,0 

119,5 

113,5 

128,3 

120,1 

134,5 

134,7 

148,1 

Juli 74 

143,1 
März 74 

177,7 

1962/63 

1963 

D* 108 

112,8 

116 

119,2 

124 

128,5 

130 

134,7 

144,2 

145,6 

JuU 74 

155,1 
März 74 

177,2 

1969 

1969 

D 

F 

100 

100 

92,5 

1 99,8 

85,7 

97,0 

91,5 

104,6 

88,6 

104,5 

Juli 74 
75,5 

März 74 

86,9 

landw. terms = Erzeugerpreisindex geteilt durch Betriebsmittelpreisindex (1969 = 100). Preise ohne Mehrwertsteuer und Aufwer- 
tungsausgleich. •= Angaben beziehen sich auf das jeweils in diesem Jahr begonnene Wirtschaftsjahr. 

Quellen: Statistischer Monatsbericht," BML, versch. Jg. - Statistique agricole, versch. Jg.,sowie eigene Berechnungen. 
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gen bei den Preisen dieser Produkte verursachen den dra- 
stischen Preisrückgang seit Herbst 1973. Der Index für die 
Betriebsmittelpreise hat dagegen einen von 
der Aufwertung kaum berührten Verlauf und steigt kon- 
tinuierlich. Der kleine Unterschied in den beiden aufge- 
führten Zeitreihen für Betriebsmittelpreise (landw. Be- 
triebsmittel gewerblicher Herkunft sind alle Betriebsmit- 
tel minus Futtermittel, Saatgut und Vieh) beruht auf dem 
vergleichsweise geringeren Anstieg der Preise landw. Vor- 
leistungen nach der Aufwertung. 

In Frankreich sind die Erzeugerpreise kontinuierlich 
gestiegen. Die schrittweise Erhöhung der Agrarpreise bis 
zum 1.7.71 nach der Franc-Abwertung ist eine Ursache 
hierfür. Die Betriebsmittelpreise zeigen eben- 
falls kontinuierliche Preissteigerungen. In Frankreich er- 
gibt sich kein Unterschied im Verlauf der beiden Betriebs- 
mittelpreisindizes. Getreidepreiserhöhungen und Verteu- 
erung der Futtermittelimporte nach der Franc-Abwertung 
haben zu einem gegenüber der BRD stärkeren Anstieg der 
Preise für Betriebsmittel landwirtschaftlicher Herkunft ge- 
führt. 

Die unterschiedliche Entwicklung der Preise in den bei- 
den Ländern wird besonders deutlich, wenn man die 
landw. terms (Verhältnis Erzeugerpreisindex zu Be- 
triebsmittelindex) betrachtet, ln der BRD haben sich die 
terms ständig zuungunsten der Landwirtschaft verschlech- 
tert, d.h. die Betriebsmittelpreise stiegen schneller als die 
Erzeugerpreise (eine Ausnahme bildet 1972 mit den zy- 
klisch bedingt hohen Preisen für Veredelungsprodukte), 
ln Frankreich beobachten wir ein anderes Bild,; 
hier verändern sich die terms bis 1973 ein wenig zugun- 
sten der Landwirtschaft. (Ausnahmen bilden das Jahr 
1971 sowie das soeben begonnene Jahr 1974). 

Die Entwicklung bis zum Jahre 1971 läßt sich durch 
die preisverändernden Effekte von Franc-Abwertung und 
DM-Aufwertung hinlänglich erklären. Von diesem Zeit- 
punkt an versagen allerdings die aus dem einfachen theo- 
retischen Modell abgeleiteten Aussagen als Erklärungsfak- 
toren. Wie bereits dargestellt, müßten die landwirtschaft- 
lichen terms im Aufwertungsland mit GAG eine (im Ver- 
gleich zum Partnerland) zugunsten der Landwirtschaft ge- 
richtete Tendenz zeigen. Im beobachteten Zeitraum ist 
das Gegenteil der Fall, die landwirtschaftlichen terms ver- 
schlechtern sich in der BRD auch nach Absinken der 
Agrarpreise infolge DM-Aufwertung 1969 weiter. Folgt 
man der hier benutzten Definition von Wettbewerbsneu- 
tralität einer Maßnahme, so kann der These nicht zuge- 
stimmt werden, daß der GAG generell wettbewerbswid- 
rig und damit integrationsfeindlich sei. Im hieruntersuch- 
ten Fall kann diese These aufgrund des empirischen Be- 
fundes nicht gestützt werden23). 

Versuch zur Schätzung des Einkommensverlustes der 
deutschen Landwirtschaft bei Wegfall des GAG 

An dieser Stelle soll der Versuch unternommen wer- 
den, abzuschätzen, welche Konsequenzen ein Verzicht 
auf den GAG für die deutsche Landwirtschaft hätte. Da- 
bei wird von folgenden Annahmen ausgegangen: 

1. Volumen und Struktur von Produktion und Vorlei- 
stungen verändern sich nicht. 

23) Es muß einer eingehenden Analyse überlassen bleiben, 
die Bestimmungsgründe für die unerwartete Preisentwicklung zu 
ermitteln. An dieser Stelle kann lediglich die tatsächliche Entwick- 
lung aufgezeigt werden. 

2. Die Preissenkungen bleiben auf die MO-Produkte und 
deren Verarbeitungsprodukte beschränkt, d.h. die Er- 
zeugerpreise von NMO-Produkten bleiben unverändert. 
Bei international gehandelten NMO-Produkten ist diese 
Annahme nicht realistisch. 

3. Die absoluten Handels- und Verarbeitungsspannen ver- 
ändern sich nicht. 

4. Bei einer Aufwertung um x% sinken die MO-Preise (auf 
der Großhandelsstufe) ebenfalls um x%. Die Preissen- 
kung auf der Erzeugerstufe fällt je nach Umfang der 
Handels- und Verarbeitungsspannen absolut gleich, pro- 
zentual aber größer aus. (Siehe Annahme 3). 

5. Die tatsächlich erzielten Preise (Marktpreise) verändern 
sich parallel zu den MO-Preisen. 
Für einige Produkte (Rind-, Schweinefleisch, Eier und 
Geflügel) ist diese Annahme nur bedingt realistisch. 

6. Da die tatsächlichen Preissenkungsraten auf der Erzeu- 
gerstufe nicht bekannt sind, soll angenommen werden, 
daß die Preissenkungen zwischen 10,7 % (Annahme A) 
und 7,1 % (Annahme B) betragen. Diese beiden Annah- 
men wurden als Ober- und Untergrenzen einer tatsäch- 
lichen Erzeugerpreissenkung interpretiert24). 

7. Der Verzicht auf den GAG läßt den Preis landwirt- 
schaftlicher Vorleistungsgüter sinken (Futtermittel, 
Saatgut, Nutz- und Zuchtvieh). Da die Vorleistungen 
in der Regel zusammen mit Dienstleistungen (Lage- 
rung, Distribution, Transport, Verarbeitung etc.) ge- 
kauft werden, wird sich eine Senkung der Preise auf 
der Großhandelsstufe mit einem geringeren Prozent- 
satz auf die Betriebsmittelpreise für die Landwirtschaft 
durchschlagen. In der Kalkulation wird ein Faktor k 
(o< k < 1), mit dem die angenommenen Preissenkungs- 
raten auf der Großhandelsstufe multipliziert werden, 
den Anteü der vom GAG unbeeinflußten Dienstleistun- 
gen berücksichtigen. 

Die landwirtschaftlichen Terms 

In Übersicht 3 wird aufgezeigt, wie sich die Erzeuger- 
und Betriebsmittelpreise entwickelt hätten, wenn der 
GAG in den Wirtschaftsjahren (Wj) 72/73 und 73/74 
nicht erhoben worden wäre. Der GAG betrug im Wj 72/73 
zwischen 5,2 und 9,0 %; es wird ein durchschnittlicher 
GAG von 6,1 % angenommen. Im Wj 73/74 betrug der 
GAG konstant 12,03 %. 

Der Anteil der MO-Produkte am Index der Erzeuger- 
preise beträgt 83,7 %, während landwirtschaftliche Pro- 
dukte an den Vorleistungen mit 37,8 % beteiligt sind 
(Futtermittel 28 %, Saatgut 2 %, Vieh 8 %). Von den Zu- 
kauffuttermitteln entfallen ca. 43 % auf Ölsaaten und Ei- 
weißfuttermittel, die vom GAG nicht betroffen sind. Die 
übrigen 57 % entfallen auf Getreide, Mühlennachprodukte 
etc., die vom GAG betroffen sind. Es wird angenommen, 
daß der Faktor k bei Getreide und Saatgut 0,8 und bei 

24) Die Annahmen 2 und 4 bewirken eine Unterschätzung des 
tatsächlichen Einkommensverlustes, während Annahme 5 entge- 
gengesetzt eine Überschätzung hervorruft. Der konkrete Wert der 
Preissenkung in Annahme 6 resultiert aus dem gegenwärtig gülti- 
gen GAG-Satz von 12r03 % für die BRD. Entfällt der GAG von 
12,03 % (auf Hundert) so sinken die Preise um 10,7 % (von Hun- 
dert). In Annahme A sinken die Preise auf der Erzeugerstufe um 
den vollen Satz der Verringerung der MO-Preise, in Annahme B 
lediglich zu 2/3 dieses Satzes. 
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AGRARWIRTSCHAFT 

Übersicht 3: Landwirtschaftliche terms in der BRD 
nach Aufhebung des GAG 

Index Tatsächl. Preise Annahme A Annahme B 
72/73 73/74 72/73 73/74 72/73 73/74 

Erzeuger- 
preise 

Betriebs- 
mittel- 
preise 

landw. terms 

118,7 118,8 113,0 108,1 114,9 111,7 

127,2 139,7 125,9 137,1 126,3 138,0 

93,1 84,8 89,5 78,7 90,8 80,8 

Erzeugerpreisindex 1961/62 - 1962/63 - 100; Betriebsmittel- 
preisindex Wj 62/63 = 100; landw, terms des Wj 68/69 = 100. 

Q u e 11 e n: siehe Übersicht 2. 

Vieh 0,5 beträgt, d.h. die Preissenkung fällt bei Nutz- und 
Zuchtvieh niedriger aus. 

Es zeigt sich, daß der Erzeugerpreisindex um 7,1 bis 
10,7 Indexpunkte (Wj 73/74) fallen würde, während die 
Betriebsmittelpreise nur eine Verringerung von 1,7 bis 
2,6 Indexpunkte erfahren würden. Die Ursache für den ge- 
ringen Rückgang der Betriebsmittelpreise liegt im hohen 
Anteil gewerblicher Vorleistungen und importierter Nicht- 
Getreide-Futtermittel, sowie im bedeutenden Umfang der 
mit den Vorleistungen erworbenen Dienstleistungen. Die 
landwirtschaftlichen terms würden sich daher beträchtlich 
zuungunsten der Landwirtschaft verschlechtern. Die Re- 
duktion würde im Wj 72/73 zwischen 2,3 und 3,6 Index- 
punkte betragen, im Wj 73/74 zwischen 4,0 und 6,1 Punk- 
te. 

Einkommensverluste 

Zur Quantifizierung der Einkommensverluste durch 
Wegfall des GAG werden die Einnahmeverluste und die 
Kostenminderungen getrennt geschätzt. Es werden die 
Preise und Verkaufsmengen des Wj 72/73 zugrundegelegt. 
Da in 1972/73 für die Veredelungsprodukte zyklisch be- 
dingt hohe Preise erlöst wurden, überschätzt die Rechnung 
die tatsächlichen Einnahmeverluste im Wj 72/73 insbeson- 
dere für Rind-, Schweinefleisch, Geflügel und Eier. Der 
GAG wird auf der Basis der Interventionspreise (bzw. An- 
kaufpreise) berechnet, somit ergibt sich bei beträchtlich 
über diesen Werten liegenden Marktpreisen ein prozentual 
geringerer Preissenkungseffekt bei Aufhebung des GAG. 
Bewegen sich die Erzeugerpreise dagegen in der Nähe der 
Interventionspreise, so entfällt dieses Argument der Über- 
schätzung. Allerdings muß dann ein gegenüber dem Wj 
72/73 niedrigeres Preisniveau, aber zugleich eine höhere 
Verkaufsmenge angenommen werden. Die Effekte sind 
entgegengesetzt und kaum quantifizierbar, in der Rech- 
nung soll darauf verzichtet werden. 

Insgesamt entfallen ca. 83 % der Erlöse auf MO-Produk- 
te. Nennenswerte Ausnahmen sind Kartoffeln, Gemüse, 
Wein, Obst sowie die weiteren Gartenbau- und Baumschul- 
erzeugnisse2 5). Unter den getroffenen Annahmen verrin- 
gern sich die Verkaufserlöse nach Rechnung A um 3 827 
Millionen DM und nach Rechnung B um 2 269 Millio- 
nen DM. 

25) Die Weinmatktordnung der EG bezieht sich nur auf Tafel- 
wein, der nur einen unbedeutenden Anteil an der Weinerzeugung 
der BRD hat. Es kann angenommen werden, daß daher die Erzeu- 
gerpreise für Weinmost vom GAG kaum beeinflußt werden. 

Die Verringerung der Kosten beträgt zwischen 381 und 
254 Millionen DM. 

Für die Einkommensminderung errechnet sich bei An- 
nahme A ein Betrag von 2 839 Millionen DM, während 
bei Annahme B der Betrag sich auf 2 017 Mülionen DM 
beläuft. Dies ist gleichbedeutend mit einem Einnahmever- 
lust zwischen 168 und 237 Millionen DM pro 1 %igem Ab- 
bau des GAG. 

Die Verteilung der Einkommensverluste ist uneinheit- 
lich bezüglich der Betriebssysteme. Besonders betroffen 
sind die Getreide, Raps und Zuckerrüben anbauenden 
Marktfruchtbetriebe. Die Erzeugerpreise die- 
ser Produkte sind unmittelbar abhängig von den Interven- 
tionspreisen und sinken im vollen Ausmaß einer Reduk- 
tion dieser Interventionspreise. Nennenswerte Kostenmin- 
derungen sind dagegen für diese Betriebe nicht zu erwar- 
ten. 

Den Futterbaubetrieben entstehen Einkom- 
mensverluste durch ein Sinken der Müch- und Rindvieh- 
preise. Das Ausmaß der Senkung der Erzeugerpreise für 
Rohmilch wird bestimmt von der Verarbeitungsspanne 
und der Produktionsrichtung der Molkerei. Bei Werkmüch- 
betrieben wird die Senkung der Erzeugerpreise prozentual 
größer sein als die Senkung der Interventionspreise für But- 
ter und Magermüch, da die Verarbeitungsspanne absolut 
unverändert bleiben wird. Molkereien mit bedeutendem 
Absatz von Trinkmilch, Frischprodukten und Käse sind 
zumindest kurzfristig von einer Aufhebung des GAG we- 
niger betroffen, da die Verkaufserlöse dieser Produkte un- 
verändert bleiben. Langfristig wird sich die relative Ver- 
besserung der Erlöse für diese Verarbeitungsprodukte in 
einem schärferen Wettbewerb auf diesen Märkten auswir- 
ken, so daß auch hier Erlösminderungen zu erwarten sind. 
Die Erzeugerpreise für Rindvieh werden durch die Sen- 
kung der Interventionspreise und die Verbesserung der 
Wettbewerbsstellung ausländischer Anbieter auf den deut- 
schen Märkten negativ beeinflußt. Das Ausmaß der Preis- 
senkung hängt ab von der Marktsituation. Bei erheblich 
über den Orientierungspreisen liegenden Marktpreisen 
wird der Preissenkungseffekt vergleichsweise niedriger 
sein. Bei den Futterbaubetrieben stehen den Erlösminde- 
rungen keine größeren Kostensenkungen gegenüber (Ge- 
treideanteil im Rindviehfutter gering), so daß mit bedeu- 
tenden Einkommenssenkungen zu rechnen ist. 

Die Position der Veredelungsbetriebe sieht 
demgegenüber günstiger aus. Ähnlich der Situation auf dem 
Rindviehmarkt hängen die Erlösminderungen von der 
Marktlage ab. Allerdings stehen den Erlösminderungen be- 
deutende Kostensenkungen gegenüber, so daß sich die Ein- 
kommen (verglichen mit den Marktfruchtbetrieben) ver- 
gleichsweise weniger reduzieren. 

Von den Spezialbetrieben werden lediglich 
die Hopfen- und Tabakbau betreibenden Betriebe vom 
Wegfall des GAG betroffen. Die Einkommen der übrigen 
Spezialbetriebe (Weinbau, Gartenbau und Baumschulen) 
verändern sich nicht, da deren Erzeugnisse nicht Markt- 
ordnungen und somit nicht dem GAG unterliegen. 

Schlußbemerkungen 

Die im vorstehenden Kapitel durchgeführten Kalkula- 
tionen machen deutlich, daß automatische Preiskorrek- 
turen nach einer Paritätsänderung ohne Grenzausgleichs- 
maßnahmen zu erheblichen Einkommensverlusten der 
deutschen Landwirtschaft führen. Damit wird das einkom- 
menspolitische Ziel der nationalen Agrarpolitik nicht er- 
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reicht. Der auf die in der Landwirtschaft Beschäftigten 
wirkende Anpassungsdruck wird erheblich verstärkt und 
geht über das bislang tolerierte Maß hinaus. Unter den ge- 
gebenen Umständen ist ein Verzicht auf Ausgleichsmaß- 
nahmen daher als unsozial abzulehnen. 

Die Verfolgung des einkommenspolitischen Zieles be- 
wirkt aber gleichzeitig, daß die integrationspohtische Ziel- 
setzung einer optimalen regionalen Faktorallokation in 
der EG verletzt wird. Auch wenn der GAG so bemessen 
wird, daß er eine gleichmäßige Veränderung der landw. 
terms in der Gemeinschaft bewirkt, würde er langfristig 
mit dem Integrationsziel kollidieren, ohne daß in dem 
Fall das nationale Einkommensziel erreicht wird. Da Än- 
derungen der Faktor- und Vorleistungspreise in unter- 
schiedlich entwickelten und mit natürlichen Ressourcen 
verschieden ausgestatteten Volkswirtschaften i.d.R. ohne 
Eingriffe des Staates nicht parallel verlaufen, steht ein im 
Hinblick auf die landw. terms „neutraler“ GAG langfri- 
stig in Konflikt mit dem Allokationsziel. Dieser neutrale 
GAG ist lediglich geeignet, eine parallele Entwicklung der 
realen Sektoreinkommen der Landwirtschaft in den Mit- 
gliedsländern zu erreichen, v. U r f f hat einen derarti- 
gen neutralen GAG in Abhängigkeit von Inflationsrate, 
Veränderung der Vorleistungspreise sowie Anteil und 
Struktur der Vorleistungen abgeleitet und formal darge- 
stellt26). Der neutrale GAG ist niedriger als der gegenwär- 

Übersicht 5: Kostenminderungen der deutschen Land- 
wirtschaft bei Wegfall des GAG 
(Vorleistungen und Preise des Wj 1972/73) 

Produkt 

Saatgut 
Vieh 
Futtermittel 

dav, Getreide 
Kleie 
Magermilch 
Sonstige 
Eiweißfutter- 
mittel 
Ölkuchen 

Summe 

Faktor 
k 

Tatsächl. 
Betriebs- 
ausgaben 

Mill.DM 

Annahme 
A 

Betriebs- 
ausgaben 
Mill.DM 

Annahme 
B 

Betriebs- 
ausgaben 
Mill. DM 

0,8 
0,5 

0,8 
0,8 
0,9 
0,5 

385 
50 

7 346 

2 433 
414 
534 
880 

476 
2 690 

352 
47 

2 224 
378 
482 
832 

476 
269 

363 
48 

2 294 
390 
499 
848 

476 
269 

7 862 7 481 7 608 

Q u e 11 e: H. H i x und 
eigene Berechnungen. 

B. Lohmann, a.a.O., S. 95 und 

26) W. v. U r f f, a.a.O., S. 166. 

Übersicht 4: Einnahmeverluste der deutschen Landwirtschaft bei Wegfall des GAG 

Produkt 

MO-Produkte 

Getreide 
Zuckerrüben 
Ölsaaten 
Hopfen 
Tabak 

Pflanzliche Erzeugnisse 

Rinder 
Kälber 
Schweine 
Geflügel 
Kuhmüch 
Eier 

Tierische Erzeugnisse 

MO-Produkte insgesamt 

Nicht MO-Produkte 

Kartoffeln 
Gemüse 
Obst 
Weinobst 
Sonstige pflanzliche 
Schafe 
Pferde 
Viehausfuhr 
Sonstige tierische 

Nicht MO-Erzeugn. insges. 

Erzeugnisse insgesamt 

Tatsächliche Verkaufserlöse Wj 72/73 

Verkaufsmenge 
1 000 t 

Preis 
DM/t 

Verkaufserlöse 
Mill. DM 

8 532 
14 617 

218 
30 
10 

384 
70 

732 
7 320 
7 733 

3 276 
1 019 

159 
220 

77 
4 751 

1 851 
101 

2 960 
325 

19 462 
848 

3 237 
5 098 
2 897 
1 848 

469 
2 870 

5 992 
515 

8 531 
593 

9 116 
2 398 

27 145 

31 896 

5 511 
1 161 
1 086 

691 

19 
8 

192 
490 
827 

1 376 

2 845 
1 900 

1 056 
566 
894 
951 

2 246 
53 
15 

768 
85 

6 634 

38 530 

Annahme A 

(-10,7 %) 

Verkaufserlöse 
Mill. DM 

2 925 
909 
141 
196 
68 

4 239 

5 350 
459 

7 818 
529 

8 140 
2 141 

24 437 

28 676 

6 634 

35 310 

Annahme B 

(- 7,1 %) 

Verkaufserlöse 
MU1. DM 

3 043 
946 
147 
204 

71 

4411 

5 566 
478 

7 925 
550 

8 468 
2 227 

25 214 

29 625 

6 634 

36 259 

Quelle: H.Hix u. B. Lohmann, Produktion und Wertschöpfung der Landwirtschaft in der BRD. In: 
Jg. 2 3 (1974), H. 3, und eigene Berechnungen. 

.Agrarwirtschaft", 
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tig praktizierte GAG, der die volle Höhe der Paritätsände- 
rung ausgleicht. Dies hat gegenwärtig zur Folge, daß die 
Landwirtschaft des aufwertenden Landes Wettbewerbs- 
vorteile (gemessen am Neutralitätsbegriff parallel verände- 
ter landw. terms) erzielt. Die im vorliegenden Aufsatz 
durchgeführten Analysen weisen allerdings darauf hin,daß 
das Ausmaß der „Überkompensation“ durch den GAG in 
der vollen Höhe der Paritätsänderung nur gering ist. Anzu- 
merken bleibt noch, daß der in Bezug auf die sektoralen 
terms neutrale GAG die Erlös- Kostenverhältnisse der ein- 
zelnen landwirtschaftlichen Produkte ungleichmäßig be- 
einflußt und zu Unter- oder Überkompensationen der Pa- 
ritätsänderung führt. Dies beruht auf dem unterschiedli- 
chen Anteil und den verschiedenen Strukturen der Vor- 
leistungen sowie ungleicher Entwicklung der Vorleistungs- 
preise. Ein „neutraler“ GAG müßte daher für jedes Pro- 
dukt getrennt berechnet werden. 

Wie die Argumentation gezeigt hat, läßt sich der GAG 
aus den allokationspolitischen Zielen der nationalen als 
auch inbesondere der gemeinsamen Agrarpolitik nicht be- 
gründen, auch ein „neutraler “ GAG widerspricht langfri- 
stig dem Ziel einer optimalen regionalen Allokation. Aus- 
gleichsmaßnahmen bei Paritätsänderungen sind allerdings 
notwendig, wenn die Erreichung eines angemessenen pari- 
tätischen Einkommens für die in der Landwirtschaft Be- 
schäftigten als ein Ziel der Wirtschafts- und Agrarpolitik 
anerkannt wird. Für die Agrarpolitik der EG bedeutet die 
Verfolgung dieses Zieles eine Abkehr vom Instrument der 
gemeinsamen Agrarpreise2 7 ) unter den gegenwärtigen Be- 
dingungen ungleich entwickelter (und sich ungleich ent- 
wickelnder) Volkswirtschaften und einer nicht verwirk- 
lichten Wirtschafts- und Währungsunion28). Folgt man 
dem Einkommensziel, so ist die Bindung der Agrarpreise 
an die Rechnungseinheit zu beseitigen und die Einführung 
von innergemeinschaftlichen Exporterstattungen und Ab- 
schöpfungen notwendig. Die Höhe des nationalen Preisni- 
veaus wäre dann autonom von Paritätsänderungen und 
könnte durch in nationaler Kompetenz befindliche Instru- 
mente bestimmt werden. Um zu verhindern, daß die ein- 
zelnen Länder unterschiedliche Ziele mit der Preisniveau- 
politik verfolgen, ist es notwendig, die Richtlinienkompe- 
tenz zur Preisniveaufixierung den gemeinschaftlichen Ent- 
scheidungsträgern zu überlassen. Ebenso verblieben die 
übrigen bisher gemeinschaftlichen Kompetenzen und In- 
strumente in der Gemeinschaft. 

Als eine Alternative zu der vorgeschlagenen Preisni- 
veaupolitik ist die Einführung von direkten Einkommens- 
transfers an die Landwirte anzusehen. Die Zahlungen kön- 
nen in ihrer Höhe die unterschiedlichen außerlandwirt- 
schaftlichen Einkommensniveaus in den Ländern berück- 
sichtigen und wären bei weiteren Paritätsänderungen und 
divergierender außerlandwirtschaftlicher Einkommensent- 
wicklungen jeweils neu zu bestimmen. Dieser Vorschlag 
der Einführung direkter Einkommenstransfers ist als ge- 
nerelle Alternative zu der am Einkommensziel orientier- 

27) Diese Abkehr wurde praktisch bereits mit der Einführung 
des GAG vollzogen, so daß lediglich die Aufgabe eines zur Illusion 
gewordenen Prinzips gefordert wird. 

28) Auf diese jetzt in der Diskussion um den GAG deutlich 
gewordene Problematik gemeinsamer Agrarpreise ist bereits vor 
längerer Zeit, insbesondere von Schmitt und J a r c h o w, 
hingewiesen worden. Siehe hierzu: G. Schmitt, Offene Fra- 
gen der Europäischen Agrarpolitik. „Agrarwirtschaft“, Jg. 20 
(1971), S. 2, und G. J a r c h o w, Die Problematik gemeinsamer 
Agrarpreise beim derzeitigen Stand der wirtschafts- und währungs- 
politischen Integration in der EWG. „Agrarwirtschaft“, Jg. 20 
(1971), S. 185. 

ten Preispolitik anzusehen. Auf die Vor- und Nachteile 
dieses Systems im Vergleich zur Preispolitik kann hier 
nicht eingegangen werden, auch in Ermangelung präzi- 
sierter Vorschläge, wie diese oft geforderten direkten Ein- 
kommenstransfers konkret auszusehen hätten, um effek- 
tiver als die Preispolitik auf Einkommen und Allokation 
wirken zu können. 

Zusammenfassung 

In diesem Beitrag wird aufgezeigt, wie sich Aufwertung und 
Grenzausgleich auf das Einkommen und die interregionale Wett- 
bewerbsstellung der Landwirtschaft des aufwertenden Landes im 
Vergleich zu den Landwirtschaften der Partnerländer auswirken. 

Die Einführung des GAG kann aus dem Einkommensziel der 
nationalen Agrarpolitik abgeleitet werden. Damit wird aber die 
integrationspolitische Zielsetzung einer optimalen interregionalen 
Faktorallokation verletzt. Die Entscheidung über die Einfthrung 
und Höhe des GAG wird zu einer Entscheidung über die Gewich- 
tung dieser beiden Ziele. 

An einem Zwei-Länder-Modell werden die Wirkungen des GAG 
auf die innergemeinschaftliche Wettbewerbsstellung der Landwirt- 
schaft abgeleitet. Die Analyse der tatsächlichen Entwicklung des 
Preisniveaus und der landwirtschaftlichen terms in Frankreich und 
der BRD ergibt, daß 

1. die Preisniveaudivergenz wesentlich kleiner ist als die Verände- 
rung der Austauschrelation der Währungen, 

2. die landwirtschaftlichen terms sich in Frankreich zugunsten 
und in der BRD zuungunsten der Landwirtschaft entwickelt 
haben - trotz GAG. 

Eine Überprüfung der allgemeinen Theorie der Kaufkraftpari- 
tät ergibt, daß diese nicht geeignet ist, die Entwicklung der Aus- 
tauschverhältnisse der DM mit anderen Währungen (zumindest 
seit 1969) zu erklären. Dies gilt insbesondere für den Zwei-Länder- 
Fall. 

Als eine Ursache für die unerwartete Entwicklung der landwirt- 
schaftlichen terms wird die Tatsache gesehen, daß die Betriebsmit- 
telpreise in der BRD von der Aufwertung nur schwach beeinflußt 
werden und sich stärker an die Entwicklung des allgemeinen Preis- 
niveaus anlehnen. Aufgrund der tatsächlich eingetretenen Preis- 
entwicklung kann der aus dem Zwei-Länder-Modell abgeleiteten 
These nicht zugestimmt werden, daß der GAG wettbewerbswidrig 
und damit integrationsfeindlich ist Diese These gilt nicht für die 
Wettbewerbsverhältnisse der französischen und deutschen Land- 
wirtschaft im hier untersuchten Zeitraum. 

Eine Kalkulation der Einkommensverluste der deutschen Land- 
wirtschaft bei Wegfall des GAG zeigt, daß beträchtlichen Erlös- 
minderungen nur. geringe Kostenersparnisse gegenüberstehen. Ins- 
besondere die Marktfruchtbau betreibenden und die Rindvieh hal- 
tenden Betriebe würden hohe Einkommensverluste hinnehmen 
müssen, während die getreideabhängige Veredelungsproduktion 
weniger betroffen würde. 

Aus der Analyse wird die Schlußfolgerung gezogen, daß unter 
den gegenwärtigen Bedingungen sich ungleich entwickelnder Volks- 
wirtschaften und einer nicht verwirklichten Wirtschafts- und Wäh- 
rungsunion eine Abkehr vom Prinzip der gemeinsamen Agrarprei- 
se der EG-Agrarpolitik notwendig ist. 

Monetary Compensatory Amounts (MCA) in Common Market 
Agriculture 

The author demonstrates the effects of revaluation and MCA 
on incomes and on inter-regional competition in agriculture of 
the country subjekt to revaluation, as compared with the agricul- 
ture of other member countries of the EEC. 

The introduction of MCA is the result of the income-objective 
of national agricultural policy. This objective is, however, in con- 
flict with that of political integration, which is to achieve optimal 
inter-regional allocation of factors. The decision regarding the in- 
troduction and level of MCA thus becomes a decision on the 
weight to be allocated to each of these objectives. 

A two-country model is used to demonstrate the effects of 
MCA on agricultural competition within the Community. The 
analysis of actual changes in price-level and agricultural terms of 
trade in France and in the Federal Republic of Germany shows 
that: 

1) the divergence in price levels is much smaller than the change 
in currency exchange ratios 


